
PLATZORDNUNG
Diese Spiel- und Platzordnung soll nicht in erster Linie der Maßregelung einzelner, sondern der 

Förderung eines reibungslosen Zusammenlebens aller Benützer der Anlage des TC TREFFLING 

dienen. Alle Benützer sind deshalb aufgerufen, diese Ordnung einzuhalten. Die Pflege der 

sportlichen und der geselligen Kameradschaft innerhalb des Clubs ist im übrigen Aufgabe aller.

1. Das Spielen ist nur mit TENNISSCHUHEN  und in ORDENTLICHER Tenniskleidung 

erlaubt.

2. Alle Tennis spielenden Mitglieder und Gäste haben die Plätze zu schonen und zu 

pflegen. Es ist daher insbesondere folgendes zu beachten

• Jedes Spiel ist spätestens 5 Minuten vor der vollen Stunde zu beenden und 

der benutzte Platz mit der Abziehmatte abzuziehen, sodass das Spielfeld zur 

vollen Stunde in ordnungsgemäßem Zustand wieder bespielt werden kann.

• Die Abziehmatten sind an den vorgesehenen Haken aufzuhängen.

• Beim Verlassen des Platzes sind alle mitgebrachten Gegenstände (Flaschen, 

Gläser und dgl.) wieder mitzunehmen, oder in den dafür bereitgestellten 

Abfalleimern zu entsorgen.

3. Für den Spielbetrieb werden vom Club keine Bälle zur Verfügung gestellt, sondern 

sind selbst mitzubringen. Es gibt die Möglichkeit, Bälle beim Club (Tennisstüberl) 

käuflich zu erwerben.

4. Die Platzreservierung ist zeitgerecht durchzuführen. Beim Belegen eines Platzes ist 

im jeweiligen Spielplan folgendes einzutragen

• Mitglieder, die Saisonkartenbesitzer sind, tragen ihren NAMEN und ihre 

SAISONKARTENNUMMER ein

• Mitglieder ohne Saisonkarte, tragen ihren NAMEN ein und kleben ihre 

SPIELMARKEN 

• Nichtmitglieder und Gäste kleben die für sie vorgesehenen SPIELMARKEN

Falls die Platzreservierung nicht eingehalten werden kann, so ist diese mindestens 2 

Stunden vor Spielbeginn zu stornieren.

Für die nicht zeitgerecht stornierte Platzreservierung, muss trotzdem eine 

SPIELMARKE geklebt werden.

Diese Regelung gilt auch für Saisonkartenbesitzer

Sämtliche Spielmarken sind beim Club (Tennisstüberl) erhältlich.

5. Aus HAFTUNGSGRÜNDEN sind HUNDE innerhalb des Vereinsgeländes an der Leine 

zu führen.

6. FAHRRÄDER sind grundsätzlich an den dafür vorgesehenen Einrichtungen 

abzustellen.

7. Die PKW´s der Tennisspieler sind auf dem Parkplatz nördlich der Tennisplätze 

abzustellen.

8. Die Benützung der Tennisanlage erfolgt auf eigene Gefahr.

Die allgemeinen Spielmöglichkeiten auf den Plätzen können bei Meisterschaftsspielen, 

Freundschaftsspielen, Spielerturnieren oder ähnlichen Veranstaltungen eingeschränkt werden. Die 

Termine für solche Veranstaltungen werden rechtzeitig bekannt gegeben, bzw. werden auf der 

Informationstafel und im Schaukasten (Spielplan) ausgehängt. Dies gilt auch für allgemeine 

Trainerstunden, sowie für das Training der Mannschaften und der Jugend.
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